
B E S C H L U S S V O R L A G E TOP:
öffentlich

Benennung von bis zu drei weiteren Vertretern/innen und von bis zu drei 
weiteren Stellvertretern/innen des Schulträgers für die Schulkonferenz als 
beratende Mitglieder bei der Wahl des/r Schulleiters/in nach § 61 Abs. 2 
Schulgesetz NRW

Beratungsfolge:

Datum Gremium

27.08.2014 Ausschuss für Schule, Sport und Soziales

 

Beschlussvorschlag: 

Der  Ausschuss  für  Schule,  Sport  und  Soziales  benennt  drei  Vertreter/innen  des 
Schulträgers  für  die  Schulkonferenz  als  beratende  Mitglieder  bei  der  Wahl  des/r 
Schulleiters/in nach § 61 Abs. 3 Schulgesetz NRW und deren drei Stellvertreter.

Begründung: 

Unter Hinweis auf die Ausführungen zu TOP 2 ergeht vorgenannter Beschlussvorschlag.
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